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Vorwort 

Auftraggeberin ist die Gemeinde Ittigen. 
 
 
Der vorliegende Erläuterungsbericht ist ein Bericht nach Art. 47 Raumpla-
nungsverordnung (RPV). Er dient den Interessierten dazu, die Inhalte und 
Zusammenhänge des Erlasses der Überbauungsordnung mit Änderung der 
baurechtlichen Grundordnung nachvollziehen und verstehen zu können so-
wie der Vorprüfungs- und Genehmigungsbehörde (Amt für Gemeinden und 
Raumordnung des Kantons Bern) zur Beurteilung der Rechtmässigkeit der 
Planung. 
 
Der Erläuterungsbericht ist ein zwingender Bestandteil der Planung. Er 
wurde entsprechend den Anforderungen von Art. 47 RPV und der «Pla-
nungshilfe für Ortsplanungen» des Amts für Gemeinden und Raumordnung 
des Kantons Bern vom beauftragten Planungsbüro verfasst.  
 
Der Erläuterungsbericht mit seinen Anhängen dient der Information, d.h. 
gegen die informativen Inhalte können keine Einsprachen im Sinne des Ar-
tikels 60 des kantonalen Baugesetzes erhoben werden. 
 
  

Auftraggeberin 

Erläuterungsbericht 
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1 Ausgangslage 

1.1 Planungsperimeter 

Der Planungsperimeter umfasst die Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 und Teile 
der Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 716. 
 

 
Abb. 1: Orthofoto (ohne Massstab) mit Parzellen Ittigen-Gbbl. Nrn. 716 und 717. 
 
 
Die Parzellen Ittigen-Gbbl. Nrn. 716 und 717 sind Eigentum der Einwohner-
gemeinde Ittigen.  
 
 
 
1.2 Vorhaben 

Auf Parzelle Ittigen-Gbbl. Nrn. 717 befindet sich ein sanierungsbedürftiger 
Kindergarten, sowie eine öffentliche Grün- und Freizeitanlage. Der Gemein-
derat beabsichtige 2015 die Parzelle, gestützt auf der rechtsgültigen Über-
bauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld», für 
Wohnzwecke zu verkaufen und den Kindergarten auf Parzellen Ittigen-

Planungsperimeter 

Grundeigentums- 
situation 

Ausganslage 
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Gbbl. Nr. 720 zu realisieren. Eine Studie für ein Mehrfamilienhaus mit 25 
bis 30 Miet- oder Eigentumswohnungen lag vor. Das Geschäft scheiterte 
an der Gemeindeversammlung vom 10.03.2015 mit der Begründung, dass 
ein Verlust an Grün- und Freizeitanlagen, sowie ein Verlust des Quartier-
spielplatzes befürchtet wird.  
 
 
Der Gemeinderat beschloss im Dezember 2021, die Basisstufe im Grund-
satz einzuführen und die notwendigen planungsrechtlichen Arbeiten und 
qualitätssichernden Verfahren einzuleiten. Ittigen verfolgt mit der Einfüh-
rung der Basisstufe das Ziel, die bestehenden Herausforderungen beim 
Einschulen von Kindern besser anzugehen. Als Antwort auf die grosse He-
terogenität stellt die Basisstufe eine pädagogisch sinnvolle und umsetzbare 
Lösung dar. Dieser politische Entscheid wirkt sich auf die Schulraumpla-
nung aus, da höhere bauliche Anforderungen an Basisstufen gestellt wer-
den. 
 
Grundlage für diesen Beschluss war eine detaillierte Studie der Firma Bran-
denberger & Ruosch vom November 2021. In Rahmen dieser Studie wur-
den die jeweiligen Standorte sowie die notwendige Anzahl der Basisstufen 
definiert und die geplante Umsetzung mit allen planerischen und finanziel-
len Konsequenzen detailliert geprüft. 
 
Die aktuelle baurechtliche Ordnung («UeO Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kir-
schenacker / Eyfeld» wird den spezifischen Anforderungen an die Räum-
lichkeiten einer Basisstufe und Tagesschule nicht gerecht. Die geplanten 
Bauten und Anlagen im Planungsperimeter dienen vorwiegend der Allge-
meinheit, welche folgerichtig einer Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN) 
nach Art. 77 Baugesetz zuzuweisen sind. 
 
 
Die Studie von Brandenberger + Ruosch sieht für den Standort Eyfeld zwei 
Basisstufen sowie Räumlichkeiten für die Tagesschule auf der Parzelle Itti-
gen-Gbbl. Nr. 717 vor. Der bestehende Kindergarten stammt aus dem Jahr 
1986 und eignet sich nicht für eine Basisstufe. Der Quartierplatz (inkl. Sam-
melstelle) soll integrativ mitgeplant und ins Konzept eingebunden werden.  
 
Eine Machbarkeitsstudie von Bürgi Schärer Architekten AG (vgl. Beilage) 
hat in einem ersten Schritt die Machbarkeit überprüft, um damit die Rah-
menbedingungen für ein qualitätssicherndes Verfahren zu definieren.  
 
Die Überprüfung der Machbarkeit hat gezeigt, dass die geplante Überbau-
ung der Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 mit den vorgesehenen Nutzungen im 

Bedarf 

Planungsziel 



Gemeinde Ittigen – ZöN 16 8 

 

Grundsatz möglich ist. Die Studie hält fest, dass aufgrund der Historie be-
züglich der Nutzung der Parzelle sowie der Wichtigkeit der Grünräume für 
die angrenzenden Bewohnenden, der Gestaltung sowie der Integration des 
Quartierplatzes eine hohe Bedeutung zukommt.  
 

 
Abb. 2: Ergebnis der Machbarkeitsstudie von Bürgi Schärer Architekten AG (ohne Mass-
stab) 
 
 
 
1.3 Entwicklungsstrategie der Gemeinde 

Im Rahmen des von 2020 bis 2022 erarbeiteten räumlichen Entwicklungs-
konzeptes (REK) sieht die Gemeinde nebst der Stärkung der Siedlungs-
schwerpunkten «Worblaufen», «Papiermühle» und «Station Ittigen / Talgut-
Zentrum» auch eine Stärkung der Quartierzentren «Kappelisacker» und 
«Eyfeld» vor. Im Quartierzentrum «Eyfeld» stehen – im Sinne der «Ge-
meinde der kurzen Wege» – vor allem die Funktionen Quartier-Treffpunkt, 
Mobilität, Basisstufe/Kindergarten sowie die Quartierversorgung (Einkaufs-
möglichkeiten) im Fokus. Wichtiger Bestandteil des Quartierzentrums sind 
auch die Erhaltung öffentlicher Grünräume und deren Stärkung.  
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1.4 Baurechtliche Situation  

Der Planungsperimeter, d.h. die Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 sowie der 
durch die neue ZöN betroffene Teil der Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 716, befin-
det sich in der Zone mit Planungspflicht ZPP K «Kirschenacker». 
 
 
Die ZPP K wurde im Dezember 1997 beschlossen. Ein Teil des Perimeters 
wurde überbaut, nicht aber Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717, auf der sich noch 
der Kindergarten aus dem Jahr 1986 befindet.  
 
Die Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» 
von 1997 in deren Sektor IV der Planungsperimeter liegt, schreibt eine 
Bruttogeschossfläche (BGF) von 1‘600 m2 bis 1‘880 m2 vor und ist für ein 
Quartierzentrum bestimmt. Konkret sind Quartiereinrichtungen im Unterge-
schoss und Alterswohnungen in den Obergeschossen vorgesehen. Ausser-
dem sieht die Überbauungsordnung auf dieser Parzelle ein Doppelkinder-
garten vor.  
 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen Zonenplan 1 der Gemeinde Ittigen (ohne Mass-
stab). 
 
 
 
  

Baurechtliche Grundord-
nung 

ZPP K und UeO Nr. 
320.3 
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1.5 Qualitätssicherndes Verfahren 

Die Gemeinde Ittigen führte einen einstufigen Projektwettbewerb im selek-
tiven Verfahren für die Fachbereiche Architektur (Federführung) und Land-
schaftsarchitektur gem. SIA 142 durch. Im Rahmen einer Präqualifikation 
wurden 9 für die Aufgabe geeignete Teams ausgewählt.  
 
Die eingereichten Projekte wurden anlässlich einer Beurteilungssitzung im 
Oktober 2024 in mehreren Rundgängen beurteilt. Auf Grund der Beurtei-
lung empfahl das Preisgericht der Gemeinde, das Projekt «siblings» von 
Büro B Architekten AG und Müller Wildbolz Partner GmbH zur weiteren Be-
arbeitung und zur Ausführung.  
 
Auszug aus der Würdigung des Preisgerichts: «Die neue Basisstufe be-
setzt den nordöstlichen Teil des Areals und besteht aus zwei zweigeschos-
sigen Pavillons, die winkelförmig zueinander angeordnet sind. Die Baukör-
per bilden einen Vorplatz, der entlang des Obereyfeldweges in den neu ge-
schaffenen Quartiersplatz übergeht und am Kirschenackerweg endet. Im 
Südwesten nehmen die beiden Baukörper Bezug auf die bestehende Ross-
kastanie und orientieren sich zu den angrenzenden Grünflächen. Die ge-
samte Parkierung ist in einem Streifen entlang des Obereyfeldweges ange-
ordnet. Damit gelingt es den Projekt- verfassenden, einen verkehrsfreien 
Quartiersplatz zu schaffen. (…) Im Projekt verschmelzen die befestigten 
Flächen von Schule und Quartier sowie auch die Grünflächen beider Nut-
zungen zu jeweils einer Fläche. Darüber bilden die Kronen bestehender 
Bäume mit zahlreichen neu gepflanzten Bäumen im Bereich des Quartier-
platzes ein grünes Dach. Die Anlage wirkt sehr grosszügig und übersicht-
lich. (…) Die kompakte Figur beansprucht wenig Grundfläche, maximiert 
die Freifläche und erhält viele bestehende Spuren. Die bestehenden 
Bäume, der Unterstand, der Spielwagen, die Hecken und die etablierten 
Spielbereiche bleiben erhalten. Der Freiraum ist verbindend und die gefor-
derte Trennung zwischen öffentlich und schulisch ist im Alltag gut umsetz-
bar. Durch die äussere Erschliessung und die überdachten Aussenbereiche 
entsteht eine Verbindung zwischen innen und aussen. Das Gebäude wirkt 
einladend und massstäblich und ist Teil des bestehenden Parks. Der Holz-
bau ist logisch entwickelt und der Aufgabe angemessen und fügt sich damit 
unaufgeregt in den Kontext ein. (…) Fazit: «siblings» durch einen klaren 
und selbstverständlich aus dem Ort und dem Programm entwickelten Ent-
wurf. Die kluge Setzung, die einfache Raumstruktur, die übersichtlichen in-
neren und äusseren Bezüge und die unaufgeregte, jedoch atmosphärische 
architektonische und freiräumliche Gestaltung bieten hohe Qualitäten für 
die Schule und das Quartier.»  
 
 

Qualitätssicherndes  
Verfahren 
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Das qualitätssichernde Verfahren ist in der Beilage zum Erläuterungsbe-
richt umfassend dokumentiert: 
– Programm «Neubau Basisstufe Eyfeld, Ittigen BE; Projektwettbewerb im 

selektiven Verfahren» vom 12. Januar 2023 
– Jurybericht «Basisstufe Eyfeld, Ittigen BE; Projektwettbewerb im selek-

tiven Verfahren» vom Januar 2024 
 
 
  

Dokumentation 
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2 Erläuterungen zur Änderung der baurechtlichen Ordnung 

2.1 Zonenplan und Baureglement 

Für die geänderte Nutzung im Planungsperimeter und die spezifischen An-
forderungen an die Schulinfrastruktur wird eine neue Zone mit öffentlicher 
Nutzung ZöN 16 erlassen. Dazu werden der Zonenplan und das Bauregle-
ment geändert. 
 
 
Im Zonenplan wird der Wirkungsbereich der neuen ZöN 16 mit den beiden 
Sektoren 1 und 2 eingetragen. Dabei wird gleichzeitig der Wirkungsbereich 
der ZPP K «Kirschenacker» entsprechend verkleinert. 
 
 
Im Baureglement werden in Art. 221 die Bestimmungen für die neue ZöN 
16 aufgenommen. Die Bestimmungen regeln den Nutzungszweck, die 
Grundzüge der Überbauung und Gestaltung (u.a. mit der Festlegung des 
Nutzungsmasses) sowie die Lärmempfindlichkeitsstufe (Lärmempfindlich-
keitsstufe III). Die ZöN 16 bezweckt die Nutzung für Schule, Basisstufe, 
Kindertagesstätte und Betreuung. Die ZöN 16 steht ebenfalls der Quartier-
bevölkerung als öffentlicher Quartiertreffpunkt offen. Die Quartierversor-
gung wird mit einer untergeordneten Verkaufsnutzung von Produkten des 
täglichen Bedarfs und einer Wertstoffsammelstelle ergänzt.  
 
Mit der Unterteilung der ZöN in zwei Sektoren und der Festlegung einer 
Geschossfläche oberirdisch (GFo) von minimal 600 m2 und maximal 
1'000 m2 für den Sektor 1 mit den Hochbauten für die Schulanlage wird die 
haushälterische Bodennutzung sichergestellt. Die Mindestnutzung von  
600 m2 GFo entspricht dem Siegerprojekt «siblings» aus dem qualitätssi-
chernden Verfahren. Mit dem Speilraum bis 1’000 m2 GFo könnte eine all-
fällige Erweiterung der Schulanlage in der ZöN realisiert werden. Im Sektor 
2 befinden sich die untergeordnete Verkaufsnutzung von Produkten des 
täglichen Bedarfs sowie der Spielwagen für den Quartierverein. Für diese 
Nutzungen wird ein maximales Nutzungsmass von 60 m2 GFo im Sektor 2 
festgelegt. 
 
Auch Art. 322 mit den Bestimmungen zur ZPP K wird geändert. Alle Festle-
gungen, welche den Wirkungsbereich der neuen ZöN 16 betreffen werden 
entsprechen gestrichen. Zudem wird das zulässige Nutzungsmass anteils-
mässig reduziert. Die Reduktion erfolgt auf der Grundlage der Nutzungs-

Zonenplan 

Baureglement 
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verteilung in der Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschen-
acker / Eyfeld»: Der Wirkungsbereich ist in der Überbauungsordnung als 
Sektor IV/Baufeldgruppe 9 mit einer minimalen BGF von 1‘600 m2 (ent-
spricht einer Geschossfläche oberirdisch 1‘600 m2) und einer maximalen 
BGF von 1‘880 m2 (entspricht einer Geschossfläche oberirdisch 2‘070 m2 
GFo) ausgewiesen.  
 
 
 
2.2 Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker/ 

Eyfeld» 

Der Wirkungsbereich der neuen ZöN 16 liegt in der Überbauungsordnung 
Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» heute im Sektor IV Bau-
feldgruppe 9. 
 
Die UeO Nr. 320.3 hat in der Vergangenheit drei Änderungen / Anpassun-
gen erfahren. Damit diese nachvollziehbar bleiben, die aktuelle Anpassung 
aber ebenfalls übersichtlich aufgezeigt werden kann, ist die Historie der Än-
derungen, sowie die vorliegende geringfügige Änderung folgendermassen 
dargestellt: 
 
Änderung vom 6. November 2000 (Genehmigungsdatum) 
 
Änderung vom 22. Oktober 2004 (Genehmigungsdatum) 
 
Änderung vom 15. März 2010 (Genehmigungsdatum) 
 
Geringfügige Änderung vom 4. September 2023 
 
Die aktuelle geringfügige Anpassung/Änderung betrifft ausschliesslich Sek-
tor IV, Baufeldgruppe 9. Dieser Perimeter wird ersatzlos aus der UeO ge-
strichen. Als Folge gibt es geringfügige Änderungen in den Überbauungs-
vorschriften. Folgende inhaltliche Änderungen werden vorgenommen: 
 
– Art. 4, Abs. 1: Streichung der Bestimmungen betreffend Lage von Kin-

dergarten und dessen Aussenbereich 
– Art. 5, Abs. 2: Streichung der Bestimmung zur zeitlichen Realisierung 

des Sektors IV 
– Art. 8, Abs. 3: Reduktion der BGF um die Flächen von Sektor IV 
– Art. 15 und 16: Streichung der Bestimmungen zur Nutzung des Quartier-

zentrums und dessen baupolizeilichen Masse 
– Art. 19, Abs. 3: Streichung der Bestimmung betreffend Anzahl und Lage 

der dem Quartierzentrum zugeordneten Besucherparkplätze 
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– Art. 19, Abs. 5: Streichung der Bestimmung zu den Abstellplätzen für 
Beschäftigte und Bewohner betreffend Sektor IV 

– Art. 20, Abs. 2: Streichung der Zu- und Wegfahrt für die Kunden- und 
Besucherparkplätze beim Quartierzentrum 

– Art. 24, Abs. 1: Streichung des Quartierplatzes im Sektor IV 
– Art. 28, Abs. 2: Streichung der Bestimmungen betreffend bestehen-der 

Hecke auf Parzelle Nr. 717 (entspricht Sektor IV). 
– Anhang 1: Streichung des Sektors IV, mit der Baufeldgruppe 9 und den 

Baufeldern F und H im Planschema 
Ebenfalls geringfügig geändert wird der zur UeO Nr. 320.3 gehörende Ge-
staltungsrichtplan Nr. 320.d. Die aktuelle geringfügige Anpassung/Ände-
rung betrifft ausschliesslich Sektor IV, Baufeldgruppe 9. Dieser Perimeter 
wird ersatzlos aus dem Gestaltungsrichtplan gestrichen. 
 
 
 
2.3 Überbauungsordnung Erschliessung Eyfeld 

Die Überbauungsordnung Erschliessung Eyfeld mit Plan Nr. 1148.1-1 und 
Plan Nr. 1148.1.10, beschlossen am 07.12.1994 wird geringfügig ange-
passt, indem der Wirkungsbereich ZöN 16 aus dem Plan Nr. 1148.1-1 aus-
geschnitten wird. Die Änderung erfolgt im gemischt-geringfügigen Verfah-
ren. 
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3 Auswirkungen auf Raum und Umwelt 

3.1 Relevanzmatrix 

Mit einer Relevanzmatrix werden die Auswirkungen des Erlasses der 
neuen ZöN 16 auf den Raum und die Umwelt geprüft. 
 
Umweltbereich Auswirkung 
    
Raumordnung und Raumplanung ¢ 
Naturgefahren ¡  
Orts- und Landschaftsbild, Landschaftsgebiete o 
Kulturdenkmäler und archäologische Stätten ¡ 
Flora, Fauna (Lebensräume, Biotop- Arten- und Landschaftsschutz) ¢ 
Schutz des Kulturlandes (Fruchtfolgeflächen, landwirtschaftliche Nutzflächen) ¡ * 
Wald ¡ * 
Verkehr o 
Ver- und Entsorgung, Leitungen o 
Energie o 
Lärm (Lärmbelastung und Lärmschutz) ¡ * 
Luft ¡ * 
Erschütterung / abgestrahlter Körperschall ¡ * 
Boden (Altlasten, Bodenschutz/-stabilität) ¡ * 
Strahlung (nichtionisierende Strahlung) o 
Grundwasser und Entwässerung ¡ * 
Oberflächengewässer und aquatische Ökosysteme ¡ * 
Lichtverschmutzung ¡ * 
Beschattung ¡ * 
Störfallvorsorge / Katastrophenschutz ¡ * 
Abfälle und umweltgefährdende Stoffe ¡ * 
 
Tabelle 1: Relevanzmatrix zur Beurteilung der Auswirkungen. Signatur: 
 

¢ Relevante Auswirkungen zu erwarten (à s. folgende Kapitel) 
o Geringe Auswirkungen zu erwarten (à s. folgende Kapitel) 
¡ Keine Auswirkungen zu erwarten oder nichts Betroffenes vorhanden (à s. folgende Ka-

pitel) 
* Keine Auswirkungen gegenüber dem heutigen planungsrechtlichen Zustand zu erwarten, 

da die Parzellen bereits eingezont und bebaut sind 
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3.2 Raumordnung und Raumplanung 

Der Perimeter befindet sich innerhalb des Entwicklungsschwerpunktes 
(ESP) «Wankdorf»:  
– Massnahme C_04 des kant. Richtplans (Stand: Festsetzung) 
– Massnahmenbereich I 2 Kirschenacker Ittigen, bzw. spezifischer I 2.2 

Eyfeld Süd des Richtplans ESP Wankdorf (Genehmigung vom 
01.09.2022)  

 
Für den Bereich I 2.2 Eyfeld Süd ist für das Jahr 2030 ein Richtplanpoten-
zial von 3300 m2 GFo Wohnen ausgewiesen mit dem Hinweis, dass bei fa-
miliengerechtem Wohnanteil Infrastruktur- und Sachplanungen betroffen 
sein können (z. B. Schulraumplanung). Ausserdem ist im ESP-Richtplan 
generell festgehalten, dass insbesondere für den Schul- und Freiraum die 
notwendigen Flächen zur Abdeckung des langfristigen Bedarfs im Raum 
ESP Wankdorf abzusichern sind. Insofern deckt sich die angestrebte Nut-
zung von Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 mit den Nutzungszielen des ESP-
Richtplans.  
 
Im Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) 2021 ist 
der Standort nicht eingetragen. 
 
 
Die Arealentwicklung steht im Einklang mit der Zielsetzung und der räumli-
chen Strategie des räumlichen Entwicklungskonzepts REK (Vorprüfung, 6. 
Mai 2024). Mit der ZöN 16 erfolgt eine Stärkung des Quartierzentrums 
«Eyfeld» (vgl. Kapitel 1.2). 
 
Im Richtplan Verkehr (Vorprüfung, 6. Mai 2024) ist der Standort als Mass-
nahme Ö2.2.2: Mobilitätsdrehscheibe Eyfeld (Vororientierung) eingetragen. 
Ziel dieser Massnahme ist, dass der Standort eine Quartierszentrumsfunk-
tion übernimmt und als Mikro-Drehscheibe mit Sharing-Angeboten fungiert 
und diesen mit dem Öffentlichen Verkehr und mit dem Fuss- und Velover-
kehr verknüpft.  
 
 
– SEIn: Mit einem qualitätssichernden Verfahren wird die haushälterische 

Nutzung des Areals unter Berücksichtigung der Erhaltung und Stärkung 
des öffentlichen Grünraums sowie der Nutzung ausgelotet. Die geplan-
ten Bauten sollen grundsätzlich mit 2 Vollgeschossen erstellt werden. 

– Erschliessungspflicht: Der Planungsperimeter ist vollständig erschlossen 
(vgl. nachfolgende Abschnitte). 

 
 

Übergeordnete  
Planungen 

Kommunale Planungen 

Haushälterische Nut-
zung des Bodens 
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Der Planungsperimeter ist der ÖV-Erschliessungsgüteklasse «C» zugewie-
sen (Geoportal des Kantons Bern; Stand November 2022) und erfüllt die 
Um- und Aufzonungsvoraussetzung gemäss kantonalem Richtplan (Mass-
nahmenblatt A_01). Für die weitere Abstimmung betreffend Verkehr siehe 
vorangehender Abschnitt «Kommunale Planungen». 
 
 
Durch die Umzonung in eine Zone für öffentliche Nutzung ohne Wohnnut-
zung entsteht voraussichtlich kein planerischer Mehrwert. Mit dem Vorlie-
gen des Resultats des qualitätssichernden Verfahrens wird die Landwert-
beurteilung bzw. der Planungsmehrwert resp. Planungsminderwert nun ge-
prüft. 
 
 
Die Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» 
wurde am 26. Mai 1998 erlassen. Im Sektor IV/Baufeldgruppe 9 erfolgten 
zwischenzeitlich keine Änderungen.  
 
 
 
3.3 Orts- und Landschaftsbild, Landschaftsgebiete 

Für die bauliche und freiräumliche Entwicklung wurde ein qualitätssichern-
des Verfahren ausgelobt. Vgl. Programm «Neubau Basisstufe Eyfeld, Itti-
gen BE; Projektwettbewerb im selektiven Verfahren» vom 12. Januar 2023 
und Jurybericht «Basisstufe Eyfeld, Ittigen BE; Projektwettbewerb im selek-
tiven Verfahren» vom Januar 2024 (Beilagen). 
 
Mit dem qualitätssichernden Verfahren wird eine gute Integration in die 
Quartierstruktur sowie das Quartier- und Strassenbild gewährleistet. 
 
 
 
3.4 Flora und Fauna 

Im Zonenplan 2 ist am südöstlichen Rand, entlang des Kirschenackerwegs, 
eine geschützte Baumreihe eingetragen. Die mit der Realisierung der Über-
bauung Kirschenacker / Eyfeld entlang des Kirschenackerwegs angelegte 
Baumreihe führt nur bis zur Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717. Auf der Höhe der 
Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 besteht jedoch keine strassenbegleitende 
Baumreihe. Hingegen säumen in diesem Bereich drei mittel- bis grosskro-
nige Einzelbäume zusammen mit einer Hecke den Kirschenackerweg. Der 
Erhalt dieser drei Einzelbäume am südöstlichen Rand der Parzelle Ittigen-
Gbbl. Nr. 717 wurde als Randbedingung ins qualitätssichernde Verfahren 

Abstimmung Siedlung 
und Verkehr 

Ausgleich von Pla-
nungsvorteilen 

Planbeständigkeit 

Baumreihe 
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aufgenommen. Das Resultat des qualitätssichernden Verfahrens sieht eine 
Verlängerung der Baumreihe unter Einbezug der bestehenden Einzel-
bäume vor. Der Zonenplan 2 wird daher unverändert belassen. 
 
 
Im Wirkungsbereich der neuen ZöN 16 bestehen Hecken mit naturschütze-
rischem Wert. Vgl. dazu den Fachbericht «Umgang mit geschützten He-
cken in Zusammenhang mit dem qualifizierten Verfahren Basisstufe Eyfeld 
Ittigen am Obereyfeldweg 8 in 3063 Ittigen» vom 23.11.2022 in der Beilage. 
Die geschützten Hecken resp. allfällige Ersatzmassnahmen wurden als 
Randbedingung ins qualitätssichernde Verfahren aufgenommen. 
 
 
 
3.5 Ver- und Entsorgung, Leitungen  

Auf Parzelle Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 befindet sich eine Trafostation 
der BKW (vgl. nachfolgender Abschnitt «Strahlung»). 
 
Die Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 ist durch keine weiteren Rechte belastet. 
 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem Leitungskataster der Gemeinde Ittigen (ohne Massstab). 
 

Hecke 
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3.6 Verkehr 

Die Erschliessung der Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 erfolgt über den 
Obereyfeldweg. Der Obereyfeldweg hat die Funktion einer Quartierer-
schliessung. Für diese nicht verkehrsorientierte Strasse gilt eine Tempo-30-
Zone.  
 
Im Strassenabschnitt zwischen den Einmündungen Blumenweg und Kir-
schenackerweg ist der Fussweg auf der Fahrbahn gelb markiert. Der Kir-
schenackerweg ist keine Durchfahrtstrasse und dient einzig der Erschlies-
sung der Baufeldgruppen 1, 3 und 6 der Überbauungsordnung Nr. 320.3 
«ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld». 
 
Die Anlieferung und Parkierung für die Nutzungen der ZöN 16 erfolgen wei-
terhin über den Obereyfeldweg. Gemäss den ZöN-Bestimmungen werden 
die oberirdischen Abstellplätze am Obereyfeldweg entlang anzuordnen 
sein. Der Bedarf an Abstellplätzen für Motorfahrzeuge richtet sich nach Art. 
49ff BauV und wird im Baubewilligungsverfahren zu bestimmen sein. 
 
Für das qualitätssichernde Verfahren wurde die Randbedingung aufgenom-
men, dass für die Fussgänger ein verkehrssicherer Zugang zum Areal der 
ZöN 16 zu gestalten ist, der mit Vorzug vom Kirschenackerweg her ange-
ordnet wird.  
 
 
 
3.7 Energie (Energiekonzept) 

Im Richtplan Energie (Stand Vorprüfung, 6. Mai 2024) ist der Standort im 
Gebiet mit Nutzung von Erdwärme eingetragen. Der Energiestandard für 
die neue Basisstufe in der ZöN richtet sich nach den erhöhten Anforderun-
gen für gemeindeeigene Gebäude im Verwaltungs- sowie Finanzvermögen 
gemäss Massnahme M4 vom Richtplan Energie (Stand Vorprüfung, 6. Mai 
2024). 
 
 
 
3.8 Strahlung 

Auf Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 717 befindet sich eine Trafostation der BKW. 
Gemäss Auskunft der BKW vom 16. November 2022 ist diese Trafostation 
saniert und abgeschirmt.  
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Eine zusätzliche Wandabschirmung ermöglicht die Einhaltung des Grenz-
wertes der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
(NISV), sodass ganz an die Trafostation gebaut werden darf. 
 

 
Abb. 5: Berechnung der BKW betreffend Einhaltung der NISV (maximale Belastung über die 
gesamte Z-Achse)  
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4 Planerlassverfahren 

Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Zonenplan 1 und Bauregle-
ment) für den Erlass der ZöN 16 erfolgt in einem ordentlichen Verfahren. 
Die geringfügigen Anpassungen der Überbauungsordnung Nr. 320.3 
«ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» und der Überbauungsordnung Er-
schliessung Eyfeld hingegen werden gemäss Absprache mit dem Amt für 
Gemeinden und Raumordnung vom 03.03.2023 in einen gemischt-gering-
fügen Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 vorgenommen. 
 
Das ordentliche Planerlassverfahren für den Erlass der ZöN 16 läuft wie 
folgt ab: 
 
1. Mitwirkung à Der Gemeinderat verabschiedet die Planungsinstrumente 

zur öffentlichen Mitwirkung. Die Planungsinstrumente liegen während 
der öffentlichen Mitwirkung auf und werden an einer Informationsveran-
staltung vorgestellt. Die Bevölkerung hat die Gelegenheit, ihre Meinung 
gegenüber der Gemeinde zu äussern und bei der Planung mitzuwirken.  

 
2. Vorprüfung durch die kantonalen Fachstellen à Im Rahmen der kanto-

nalen Vorprüfung werden die Planungsinstrumente unter der Leitung 
des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) durch die kantona-
len Fachstellen geprüft. 

 
3. Öffentliche Auflage à Die Planungsinstrumente liegen 30 Tage öffent-

lich auf. Dies wird entsprechend publiziert. Innerhalb der Frist von 30 Ta-
gen können berechtigte Personen begründete Einsprachen einreichen. 
Vor dem Beschluss durch den Gemeinderat müssen Einigungsverhand-
lungen zu Einsprachen durchgeführt werden. 

 
4. Beschlussfassung des Gemeinderats und der Gemeindeversammlung 

à Die überarbeiteten, aufgelegten und gegebenenfalls bereinigten Pla-
nungsinstrumente werden den Stimmberechtigten zur Beschlussfassung 
unterbreitet. 

 
5. Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung à 

Nach Annahme der Planungsinstrumente durch die Stimmbevölkerung 
erfolgt die Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) des Kantons Bern. In diesem Schritt entscheidet das AGR 
über unerledigte Einsprachen. 
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4.1 Mitwirkung 

Die öffentliche Mitwirkung zur Änderung der baurechtlichen Grundordnung 
(Zonenplan 1 und Baureglement) wurde vom 30. März 2023 bis 1. Mai 
2023 durchgeführt. Am 5. April 2023 fand eine Informationsveranstaltung 
statt.  
 
Im Rahmen der Mitwirkung wurden 3 Eingaben eingereicht. Der Mitwir-
kungsbericht vom 04.09.2023 mit der Auswertung der Eingaben und den 
Stellungnahmen des Gemeinderats zu den einzelnen Einwendungen und 
Fragen ist im Anhang beigefügt. 
 
 
 
4.2 Vorprüfung 

Die Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Zonenplan 1 und Baureg-
lement) für den Erlass der ZöN 16 sowie die geringfügigen Anpassungen 
der Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» 
und der Überbauungsordnung Erschliessung Eyfeld wurden beim Amt für 
Gemeinden und Raumordnung zur kantonalen Vorprüfung eingereicht.  
 
Der Vorprüfungsbericht vom 11.06.2024 und die Auswertung des Vorprü-
fungsberichts vom 26.07.2024 sind im Anhang beigefügt.  
 
 
 
4.3 Auflage 

Die öffentliche Auflage zur Änderung der baurechtlichen Grundordnung 
(Zonenplan 1 und Baureglement) für den Erlass der ZöN 16 sowie die ge-
ringfügigen Anpassungen der Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 
18 Kirschenacker / Eyfeld» und der Überbauungsordnung Erschliessung 
Eyfeld wurde vom 29.08.2024 bis am 27.09.2024 durchgeführt. Während 
der Auflagefrist wurde keine Einsprachen und keine Rechtsverwahrungen 
eingereicht.  
 
Auf Grund der laufenden Projektierungsarbeiten hat sich die Gemeinde ent-
schieden, auch am Kirchenackerweg den Spielraum für die Erstellung von 
Anlagen zu erweitern und den minimalen Strassenabstand auf 0.5 m zu re-
duzieren (wie dies auch entlang des Obereyfeldwegs vorgesehen ist). Dies 
bedingt eine Änderung der neuen ZöN-Bestimmungen in Art. 221 Bauregle-
ment gegenüber der öffentlichen Auflage. 
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4.4 Beschluss 

Die Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Zonenplan 1 und Baureg-
lement) für den Erlass der ZöN 16 sowie die geringfügigen Anpassungen 
der Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» 
und der Überbauungsordnung Erschliessung Eyfeld wurden am 11.11.2024 
vom Gemeinderat beschlossen. Ebenfalls wurde die Änderung der ZöN-
Bestimmungen gegenüber der öffentlichen Auflage in Art. 221 Bauregle-
ment bezüglich dem minimalen Strassenabstand von 0.5 m für Anlagen 
entlang dem Kirchenackerweg beschlossen. 
 
 
Die Gemeindeversammlung vom 03.12.2024 hat die Änderung der bau-
rechtlichen Grundordnung (Zonenplan 1 und Baureglement) für die ZöN 16 
sowie die Änderung der ZöN-Bestimmungen gegenüber der öffentlichen 
Auflage bezüglich dem minimalen Strassenabstand von 0.5 m für Anlagen 
entlang dem Kirchenackerweg beschlossen. 
 
 
 

Gemeinderat 

Gemeindeversammlung 
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www.be.ch/agr 
 
Javier Garcia Gutiérrez  
+41 31 636 06 13 
javier.garciagutierrez@be.ch 

 

G.-Nr.: 2023.DIJ.11700 
 

11. Juni 2024 

Ittigen 
Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Erlass Zone für öffentliche Nutzung 16 «Eyfeld» und 
Änderung der Zone mit Planungspflicht K «Kirschenacker») sowie Änderung der 
Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker, Eyfeld» und der Überbauungsordnung 
«Erschliessung Eyfeld» 
Vorprüfungsbericht gemäss Art. 59 BauG und 118 BauV 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 25. September 2023 ist bei uns die Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Erlass Zone für 
öffentliche Nutzung 16 «Eyfeld» und Änderung der Zone mit Planungspflicht K «Kirschenacker») sowie die 
Änderung der Überbauungsordnung Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker, Eyfeld» und der 
Überbauungsordnung «Erschliessung Eyfeld» mit folgenden Akten zur Vorprüfung eingegangen: 
 
‒ Änderung Zonenplan–Ausschnitt 2 1:2'500 (vom 4. September 2023) 
‒ Änderungen von Art. 221 und 322 des Baureglements (vom 4. September 2023) 
‒ Geringfügige Änderung Überbauungsplan 320.3a sowie Besonderer Plan (Ver- und Entsorgung) 

320.3.b 1:2'500 (vom 4. September 2023) 
‒ Geringfügige Änderung der Überbauungsvorschriften 320.3c (vom 4. September 2023) 
‒ Geringfügige Änderung Überbauungsplan Nr. 1148.1-1 (vom 4. September 2023) 
‒ Erläuterungsbericht (vom 4. September 2023) 
‒ Machbarkeitsstudie «Basisstufe Eyfeld, Ittigen» (vom 21. Dezember 2022) 
‒ Fachbericht «Umgang mit geschützter Hecke» (vom 23. November 2022) 
‒ Programm Projektwettbewerb «Neubau Basisstufe Eyfeld, Ittigen BE» (vom 12. Januar 2023)   
 
Wir haben bei folgenden Ämtern und Fachstellen eine Vernehmlassung durchgeführt: 

‒ BKW Energie AG, Stellungnahme vom 3. August 2023 (falsch datiert; eingegangen am 2. Oktober 2023) 
‒ Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA), Dienstleistungszentrum (DLZ), E-Mail vom 27. September 2023 
‒ TBA, Oberingenieurkreis (OIK) II, Fachbericht vom 13. Oktober 2023 
‒ Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination (AÖV), Fachbericht vom 23. Oktober 2023 
‒ Amt für Umwelt und Energie (AUE), Fachbericht Energie vom 25. Oktober 2023 
‒ AUE, Abteilung Immissionsschutz, Fachbericht vom 27. Oktober 2023 
‒ Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Abt. Naturförderung, Fachbericht vom 9. November 2023  
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Gestützt auf die Stellungnahmen der Fachstellen und unserer eigenen Beurteilung geben wir Ihnen die 
Ergebnisse unserer Vorprüfung bekannt: 

1. Allgemeines zur Vorprüfung 

Zweck der Vorprüfung ist die Feststellung der Genehmigungsfähigkeit von Plänen, Vorschriften und deren 
Abänderungen. Genehmigungsfähig sind Pläne und Vorschriften, wenn sie rechtmässig und mit den 
übergeordneten Planungen vereinbar sind (Art. 61 Abs. 1 BauG). Die Vorprüfung weist auf allfällige 
Widersprüche zum geltenden Recht oder zu übergeordneten Planungen hin und zeigt auf, wie sie behoben 
werden können. So wurden auch die Anträge der Amts- und Fachstellen geprüft, entsprechend gewichtet 
und fanden, wo erforderlich, Eingang im nachfolgenden Bericht. 
 
Mit den nachfolgend formulierten Genehmigungsvorbehalten (GV) werden Lücken oder ungelöste Fragen 
in einer Planung angesprochen, welche bei Nichtberücksichtigung zu einer Nichtgenehmigung einzelner 
Festlegungen oder gar der ganzen Planung führen können. Die Bereinigung solcher Vorbehalte verhindert 
nachträgliche, zeitaufwändige Änderungs- und Anpassungsverfahren während der Genehmigung und ist 
zwingend vorzunehmen. 
 
Wir ergänzen unsere Ausführungen mit Empfehlungen (E) und Hinweisen (H), deren Umsetzung die 
Nachvollziehbarkeit und Konsistenz der Planung verbessern soll. 

2. Ausgangslage 

Im Jahr 2020 beschloss der Gemeinderat die Einführung der Basisstufe für die Gemeinde Ittigen. Im 
Rahmen einer Studie wurden die jeweiligen Standorte definiert. Für die Parzellen Nrn. 717 und 720 wurde 
zudem ein Nutzungskonzept durchgeführt. Die detaillierte Studie sieht für den vorliegenden Standort 
«Eyfeld» zwei Basisstufen sowie Räumlichkeiten für die Tageschule vor. Der angrenzende Quartierplatz 
soll integrativ mitgeplant und ins Konzept eingebunden werden. Für diese Nutzung wurde des Weiteren 
eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Diese soll die Rahmenbedingungen für ein qualitätssicherndes 
Verfahren schaffen. Um die geplante Überbauung erstellen zu können, müssen diverse 
Planungsinstrumente angepasst werden und eine neue Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN) erlassen 
werden.  
 
Unter Vorbehalt der in folgenden Kapiteln bezeichneten Genehmigungsvorbehalte können wir der 
Änderung der baurechtlichen Grundordnung (Erlass ZöN 16 «Eyfeld» und Änderung der Zone mit 
Planungspflicht K «Kirschenacker») sowie der Änderung der Überbauungsordnung (UeO) Nr. 320.3 «ZPPa 
Nr. 18 Kirschenacker, Eyfeld» und der UeO «Erschliessung Eyfeld» zustimmen und eine Genehmigung in 
Aussicht stellen. 

3. Änderung der baurechtlichen Grundordnung 

3.1 Änderung des Zonenplans 

In der Legende sind unter den Inhalten diejenigen Signaturen aufzuführen, die Gegenstand der Änderung 
sind. Daher stellt sich uns die Frage, weshalb die «Wohnzone W spez» in den Festlegungen aufgeführt 
ist, die «Wohnzone W 3» jedoch nicht. Beide befinden sich am Rande innerhalb des Perimeters der 
Änderung, obwohl sie keiner eigenen Änderung ausgesetzt sind. Entweder sind beide als Hinweis oder 
aber als Festlegung aufzuführen. GV 
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Es wird eine ZöN ausgeschieden, weswegen mit der vorliegenden Planung ein Enteignungstitel erteilt wird. 
Die beiden Parzellen gehören bereits der Gemeinde Ittigen, weswegen der Standortnachweis und der 
Bedarfsnachweis lediglich in reduziertem Umfang erfolgen müssen (keine Enteignung nötig). Es erfolgte 
eine Machbarkeitsstudie, zudem hat der Gemeinderat 2020 die Einführung einer Basisstufe in der 
Gemeinde beschlossen (siehe Erläuterungsbericht [EB] S. 7). Im Grundsatz ist der Bedarf nachgewiesen, 
allerdings braucht es etwas mehr Ausführungen im EB (Warum ist eine Basisstufe nötig? Warum braucht 
es eine neue ZöN?). Wir bitten der Gemeinde den Bedarf der vorliegenden ZöN genauer zu erläutern. GV 
 
Die vorliegende Parzelle ist ungefähr 3’200 m2 gross und weist unüberbaute Flächen auf. Nach Abzug der 
überbauten Flächen (diejenigen die in der amtlichen Vermassung aufgeführt werden) weist die Parzelle 
unüberbaute Flächen von > 1’500 m2 auf. Im Sinne der haushälterischen Bodennutzung und der 
Siedlungsentwicklung nach Innen ist daher eine Mindestdichte festzulegen. Die Mindestdichte ist nur für 
den Bereich für Hochbauten festzulegen. Folglich ist mit Sektoren zu arbeiten und nur für den Sektor mit 
Hochbauten ist eine Mindestdichte gemäss kantonalem Richtplan festzulegen. GV 

3.2 Änderung des Baureglements (GBR) 

Art. 221, 
Zweckbestimmung 

Gemäss Bestimmung ist kein eigentlicher «Kindergarten» mehr vorgesehen. Uns 
stellt sich die Frage, ob die Zweckbestimmung «Basisstufe» dem Anliegen der 
Gemeinde genügt. Wir bitten die Gemeinde die Frage nachvollziehbar zu 
beantworten. H 

 Das öffentliche Interesse kann der Zweckbestimmung «Quartiernutzung» nicht 
entnommen werden. Sofern die «Quartiernutzung» lediglich den privaten Zweck 
verfolgt, dem Quartier als Treffpunkt zur Verfügung zu stehen (vgl. EB S. 11), so 
ist der Wortlaut dahingehend anzupassen, dass diese Nutzung lediglich 
untergeordnete Bedeutung hat (bspw. «den öffentlichen Nutzungen gegenüber 
untergeordnete Quartiernutzung» o.Ä.). GV 

 Beim «Verkauf von Produkten des täglichen Bedarfs» genügt die Unterordnung in 
flächenmässiger Hinsicht nicht. Auch hier muss der Wortlaut dahingehend 
angepasst werden, dass die Unterordnung in Vorschein tritt. GV 

 
Im obersten Kommentar zu Art. 221 GBR wird für alle ZöN festgehalten, dass die Bestimmungen der Bau 
und Aussenraumgestaltung gemäss Art. 411ff GBR gelten. In Art. 411 Abs. 2 GBR wird unter anderem 
festgehalten, dass bei den Aussenräumen insbesondere «der Baumbestand und eine standortbezogene 
ökologische Begrünung» zu berücksichtigen sind. In Art. 221 GBR wird aber eine «ökologische 
Aussenraumgestaltung» bei einigen ZöN (z.B. Nr. 8) zusätzlich festgehalten. Da die ZöN 16 speziell für 
Kinderbetreuung und als öffentliche Grün- und Freizeitanlage vorgesehen ist, erwartet die ANF auch im 
Sinne vom ökologischen Ausgleich im Siedlungsraum (Art. 18b Abs. 2 NHG), dass in Art. 221 GBR bei 
den Grundzügen der Überbauung und Gestaltung eine «ökologische Aussenraumgestaltung» für die ZöN 
16 explizit erwähnt wird. H 

4. Änderung Überbauungsordnung Nr. 320. 3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» 

4.1 Allgemeines 

Gemäss ÖREB-Kataster gibt es einen Gestaltungsrichtplan, der Teil der UeO Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 
Kirschenacker / Eyfeld» ist. Dessen Perimeter wird aber vorliegend nicht angepasst (ausser im Anhang zu 
den UeV). Dies ist vorliegend nachzuholen. GV 
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4.2 Änderung der Überbauungsvorschriften 

Gemäss Massnahme «M5 Energiestandards für gemeindeeigene Gebäude» des Richtplans Energie stellt 
die Gemeinde aus Gründen der Vorbildfunktion erhöhte Anforderungen an Neubauten ihrer Gebäude. Die 
UeO Nr. 320.3 «ZPPa Nr. 18 Kirschenacker / Eyfeld» beinhaltet kommunale Energievorschriften. Für diese 
Energievorschriften gibt es keine Rechtsgrundlage mehr, teilweise bereits seit der vorletzten Revision der 
kantonalen Energiegesetzgebung (in Kraft seit 2012). Auch wenn es sich um eine geringfügige Änderung 
der UeO handelt, sind diese Energievorschriften aus Sicht des AUE anzupassen: 
 
 Zu Absatz 2: Wenn der Einsatz erneuerbarer Energie vorgeschrieben werden soll, dann ist gemäss 

Art. 13 Abs. 1 Bst. a KEnG der Energieträger zu bestimmen. Die Absicht dieser Bestimmung im KEnG 
besteht darin, dass Gemeinden basierend auf ihrem kommunalen Richtplan gebietsweise einen 
bestimmten erneuerbaren Energieträger vorschreiben können. Gestützt auf den kommunalen 
Richtplan Energie würde sich in diesem Gebiet die Nutzung von Erdwärme anbieten.  

 Zu Absatz 3: Die Verpflichtung zur Nutzung von Erdgas, wie sie in Abs. 3 erfolgt, hat keine 
Rechtsgrundlage und ist ersatzlos zu streichen. Gestützt auf Art. 70 Abs. 3 KEnG ist diese Vorschrift 
ohnehin nicht mehr anwendbar.  

 Zu Absatz 4 und 5: Den Begriff «Energiekonzept» gibt es im KEnG bzw. in der KEnV seit 2012 nicht 
mehr. Es besteht daher keine Rechtsgrundlage ein solches zu verlangen. Die beiden Absätze sind zu 
streichen. 

 
Art. 30 Abs. 2 UeV ist entweder so zu ändern, dass der gemäss Richtplan Energie priorisierte Energieträger 
«Erdwärme» verwendet wird oder er ist zu streichen. Art. 30 Abs. 3 bis 5 UeV sind gemäss den 
obenstehenden Erwägungen zu streichen. Wir empfehlen der Gemeinde die erwähnten Änderungen 
vorzunehmen. E 
 
Eine Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV ist nicht nötig, da es sich vorliegend um die Änderung 
einer UeO mit darunterliegender ZPP handelt. H 

5. Weitere Empfehlungen und Hinweise 

5.1 Hecken 

Der Fachbericht Hecke (Beilage 1) hält fest, dass auf der Parzelle Nr. 717 insgesamt 320 m2 Hecken 
vorhanden sind. Abzüge aufgrund der Qualität oder Funktionsentfremdung werden vom Verfasser gemacht 
und die Bilanz umfasst schlussendlich eine Heckenfläche von 283 m2, welche ersetzt werden muss. Die 
ANF kann die Bilanzierung des IST-Zustandes nachvollziehen. Die restliche Bepflanzung wird als 
Einzelbäume angesehen. Ob Habitatbäume darunter sind, wird nicht erwähnt. Unklar ist, welche 
Ersatzmassnahmen nun vorgesehen sind. Für den Ersatz ist gemäss Heckenrichtlinie der Mehrfaktor 
1:1:25 anzuwenden. 
 
Die ANF geht davon aus, dass ihnen der Projektwettbewerb zur ZöN mit den vorgeschlagenen 
Massnahmen zum Erhalt der Bäume und Hecke oder den Ersatzmassnahmen, sowie die 
Umgebungsgestaltung im nächsten Planungsschritt zur Beurteilung unterbreitet wird. H 

5.2 Stellungnahme BKW Energie AG 

Die Sicherheitsvorschriften in der Stellungnahme vom 3. August 2023 der BKW Energie AG sind im 
weiteren Verlauf des Verfahrens zu berücksichtigen. H 
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6. Weiteres Vorgehen 

Die bereinigte Planung ist während 30 Tagen zusammen mit dem Vorprüfungsbericht öffentlich aufzulegen 
(Art. 60 Abs. 1 BauG; Art. 54 Abs. 2 GG). In der Publikation ist darauf hinzuweisen, dass während der 
Auflagefrist, schriftlich begründet Einsprache erhoben werden kann (Art. 60 Abs. 2 BauG). 
 
Einspracheverhandlungen sind vor der Beschlussfassung durch das zuständige Organ abzuhalten (Art. 60 
Abs. 2 BauG). Es empfiehlt sich deshalb, zwischen dem Ende der Auflagefrist und dem für die 
Beschlussfassung vorgesehenen Termin für diesen Zweck hinreichend Zeit auszusparen. 
  
Die Einladung zur Gemeindeversammlung oder zur Urnenabstimmung ist mindestens 30 Tage vorher 
bekannt zu machen (Art. 9 Abs. 1 GV). 
 
Werden vor oder bei der Beschlussfassung Änderungen angebracht, ist den davon Betroffenen Kenntnis 
und Gelegenheit zur Einsprache zu geben (Art. 60 Abs. 3 BauG). 
  
Nach der Beschlussfassung und dem Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist (Art. 67 VRPG) ist die 
Planung ohne Verzug dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Genehmigung einzureichen (Art. 
120 Abs. 1 BauV). Eine Kopie des Überweisungsschreibens ist dem Regierungsstatthalteramt zuzustellen. 
 
Die Pläne und Vorschriften sind in 6-facher Ausfertigung, versehen mit den Genehmigungsvermerken, 
den Unterschriften der Präsidentin / des Präsidenten und der Sekretärin / des Sekretärs des 
beschlussfassenden Organs sowie dem Auflagezeugnis der Gemeindeschreiberin / des 
Gemeindeschreibers einzureichen (Art. 120 Abs. 2 BauV). 
 
Beizulegen sind: 
‒ Aktualisierter Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV (6-fach) 
‒ Ausdruck Bericht über die Erhebung der unüberbauten Bauzonen (aktualisiert per Datum 

Beschlussfassung) 
‒ die Auflageexemplare 
‒ Publikationstexte 
‒ die Einsprachen mit Lokalisierung in einem Übersichtsplan und die Protokolle der 

Einspracheverhandlungen 
‒ ein Bericht und begründeter Antrag des Gemeinderates über die unerledigten Einsprachen 
‒ ein Protokollauszug der Gemeindeversammlung und der Sitzung des Gemeinderates 
‒ kommunales Reglement über die Mehrwertabgabe (MWAR), resp. Bestätigung, dass kein MWAR 

erlassen wurde (Art. 142 Abs. 4 BauG). 
 
Vorlagen zu Publikationstexten, zur Behandlung von Einsprachen und weitere Checklisten finden Sie auf 
unserer Homepage unter Arbeitshilfen/Muster und Checklisten. 
 
Die digitalen Daten sind gleichzeitig mit der Genehmigungseingabe gestützt auf Art. T4-1 Abs. 3 BauG im 
Datenmodell DM.16-Npl-BE dem Amt für Geoinformation (AGI) zum Download und zur weiteren 
Verarbeitung zur Verfügung zu stellen (Erfassungsvorschriften und Datenmodell siehe Datenmodell der 
Digitalen Nutzungsplanung (be.ch) - Datenmodell).  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.raumplanung.dij.be.ch/de/start/raumplanungsthemen/spezialthemen/datenmodell-der-digitalen-nutzungsplanung.html
https://www.raumplanung.dij.be.ch/de/start/raumplanungsthemen/spezialthemen/datenmodell-der-digitalen-nutzungsplanung.html
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Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 
 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 
Abteilung Orts- und Regionalplanung 
 
 
 
 
 
 
Javier Garcia Gutiérrez 
Raumplaner 

 
 
 
Beilagen: 
‒ Fachberichte und Stellungnahmen (BKW Energie AG, OIK II, AÖV, AUE-EN, AUE-IMM, ANF) 
 
Kopie per E-Mail mit Beilagen (Fachberichte): 
‒ Lohner + Partner AG, info@lohnerpartner.ag 
 
Kopie per E-Mail: 
‒ Regierungsstatthalteramt Bern–Mittelland 
‒ BKW Energie AG 
‒ TBA-DLZ 
‒ TBA-OIK II 
‒ AÖV 
‒ AUE-EN 
‒ AUE-IMM 
‒ ANF 
‒ AGR-Intern: ZID, SUR, ODM, FLM 
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